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P'l anungsrechtì i che Festsetzungen
($ 9 RUs. I BBauG und gemäß BauNV0 .in der
neuesten Fassung)
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l Art der baulichen NLrtzung ($ 9(l) BBauG)
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1..l. Dorfgebiet ($5(l,Z) BauNVO)

Mischgebiet ($ 6 (t-3) BauNVO)

Ausnahmen werden nach g 6 (3) BauNVo zugelassen.

Alìgemeine l,Johngebiete ($ 4 (l-3) BauNVo)

Ausnahmen werden nach $ 4(3) Nr. I bjs Nr.4 und Nr. ò
BauNV0 zugelassen. Als Ausnahmen werden nicht zugerassen:
Nr. 5 Tankstellen.

,,
Rei ne l.lohngebi ete ($ 3 ( l -3 ) BauNVo )

Ausnahmen,werden nach g 3 (3) BauNVg zuge.lassen.

Maß der bau'lichen Nutzung (S 9 (l ) BBauG)

der im Bebauungsp'lan ausgewiesenen Baugebiete

Das Maß der baurichen Nutzung ist durch GRZ und GFZ fest_
ge'legt. Eine Einschränkung ergibt sich durch Festsetzung
der überbaubaren Fl ächen (Baul .i ni en., Baugrenzen ) und der
Zåh'l der Voì'lgeschosse ($$ le , l7 BauNVo).

Höhe baulicher Anlagen ($ ie (3) BauNV0)

Die maximale Traufhöhe (bei Elnzelhäusern gemessen von
der Ersch'ließungsanìagenhinterkante in der Grundstücks-
mitte, beì Doppe'lhäusern gemessen von der Erschl.ießungs_
anlagenhinterkante an der mitileren Grundstücksgrenze
b'is jeweils zum schnittpunkt der Außenkante der Haus-
außenwand m'it der Obeikante Dachhaut) wird wie foìgt
festgesetzt:
a) bei festgesetzter Geschoßzahl i :

'Straßenseite und Gartenseite 4,50 m

b) bei festgesetzter GeschoßZåhl II :

Straßenseìte und Gartenseite 7,50 m

i' um ein einheitìiches Bild im bereits bebauten Gebiet ,Birkel,
zu erharten, girt für die noch mögìichen Neubauten forgender
Zusatz: D'ie Höhe der Traufe von rieubauten darf die höchstge_
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ìesene' Traufe (aÉssluú rtitn j ä*n.rsuijüúåi N.N. ) der ¡.i¿.,seiilichen Nachbargebäude nicht überschreiten; daraus ergìb;
sich gegebenenfarls, daß die Trau.fhöhe unterha.rb der maximf
zul tissl gen I i egen muß.

3.. Bauweise ($ ZZ(?l BauNV0)

'ffene 
Bauweise ist festgesetzt, entsprechend der Eintraguncin den Nutzungsschablonen der jeweiligen Baugebiete.

Stellung baul.{cher Anlagen ($ 9 (j) Nr. 2 BBauG)

Aire Gebäude sind in ihrer Firstrichtung entsprechend dem
', Pf ei ì ei ntrag i m jewei 'r i gen B augebi et anzuordnen .

5.1.

Überbaubare Grundstücksflächen ($ 23 BauNVO)

Die Festsetzung von Baur'inien, Baugrenzen und Bebauungstiefe
erfolgt durch Eintragung im Bebauungsp.lan.

5.2. Nebenanl.agen ($ l4 BauNV0) sowie Gar agen und ijber-
dachte Stel I pl ätze

Außerharb der Liberbaubaren Frãchen sind Nebenanr.agen,
Garagen und überdachte Stejlplätze nur in den.im Be_
bauungspì an daftjr ausgewiesenen Fl ächen zuì assig.
Nebenanr agen ' Garagen und überdachte ster r pr ätze i riner-
halb der überbaubaren Fläche müssen mjnderstens ì,00 m
hi nter der Baul i ni e aurückbl e.iben.
Ansonsten sind sie ausgeschlossen
Ausnahmen können zugelassen werden
Ausnahmsweise zu'rässig sind Nebenanragen .im'sinn. 

uon
$ 14 l2) BauNVO

Ã

6 Anpfìanzen von Bäumen ($ 9 (l) Nr. 25 BBauG)

An den im Bebauungsp'ran ausgewiesenen standorten ìm öffent-lichen und im privaten' Bereich sind stando.tge...r,i."rï;:- j
onuït,au pf l anz.en.'
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7. Nachrichtliche Übernahmen ($ 9 (6) BBauG)

7.1 Nachrichtiìche ubernahme der Badenwerk Aktiengese'lìschaft,
Betrì ebsverwal tung Hardt :

Die stromversorgung neu hinzukonrnender Gebäude erfo'lgt
enisprechend den örtlichen Gegebenheiten als Frejle.itungs-
oder Kabel anschl uß.

Mit der Baulandumlegung sind die zu unseren Gunsten be-
stehenden beschränkten persönlìchen D'ienstbarkeiten auf
eventuellen neu zu bildende Grundstücke zu übertragen.

,,

Nachrichfliche Übernahme- des Landesdenkmalamts Baden-

Hlirttemberg, Außenstelle Karlsruhe:
Flurdenkma'le, wìe z.B. B'ildstöcke, Wegkreuze, historische
Grenzste'i ne, Brunnenstei ne, stei nerne Hegweì ser und I and-

schaftsprägeñde Natursteinmauern sìnd an 'ihrer Stelle zu

belasseñ und vor Beschädigungen während der Bauarbeiten
zu schützen. Jede erforderliche Veränderung des standorts
ist zu begrllnden und mit dem Landesdenkmaramt abzustimmen.

Bei der Durchführung der Planung besteht die Mögì'ichkeit,
daß bisher unbekannte historische Bauteile oder archäo-
ìog'ische Fundplätze entdeckt werden. Diese sjnd gemäß

$ 20 DschG unverzüglich dem Landesdenkmalamt zu melden

Die Baustelle ist b'is zu 4 Werktagen nach der Meldung in
unverändertem Zustand zu erhali'en, sofern nicht das Landes-

denkmal amt e'iner Verkürzung di eser Fri st zust.irnmt.

Das Verschweigen e'ines Fundes oder e.iner Fundstelle ist
eìn verstoß gegen das Denkmalschutzgesetz. Deshaib muß auf
d'i e Ordnungswi dri gke'itsbest'inrnungen des Denkmar schutzge-
setzes (5 27 DschG) hingewiesen werden.

7.2
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2.1

Bauordnungsrechtl i che Gestaltungsvorschrì ften
(5 Zg LBO in der Fassung vom 01.04.1984)

7 ,5A m ( gemessen vom vorh'ondenen Gelönde bi
Schnittpunkt AußenfIAche Wond Fit der 0berk
der Dochhout) zulössig (vergi. II. 4.2.2.).

l. Hausgrößen

l.l Freistehende'wohngebäude dtjrfen eine Größe von max'imal

16,00 x 12,00m nicht überschreiten

1.2 Ooppel häuser dtjrfen e'ine. Gesamtbre'ite von 24,00 m und ejne

Tiefe von l4JÓ0m nicht liberschreiten.

? Dachform

Im gesamten Baugebiet sind für alle ïlohngebäude geneigte

Dächer vorgeschrieben. Die Dachneigung ist festgesetzt ent-
spr:echend der E'intraqung i n dc¡: l.lutzungsschab'l onen der. .je-

wei i i gen Baugebi ete

2.2 Ðachaufbauten und Dacheinschnitte sind nur bei Dächern mit
eìner Ne'iþung von mehr als 40" unter folgenden Bedingungen

zu1ässig: Alle Arten von Gauben sowìe Dacheinschnitte dürfen
eine Einzelbreite von 2,00 m nic.ht überschreiten und zusam-

men nicht mehr als l/3 der.Tr3ufìänge je Dachse'ite einnehmen.

D'ie gemeìnsame Anordnung von Gauben und Dacheinschnitten
auf demsel ben Gebäude i st 

, 
ni cht zul ässì g

2.3 Die Anordnung von Dachflächenfenstern und Glasz.iegeìn ìst
ì n al 1 en gene'igten Dachf I ächen unabhängi g von der 0achne-i -
gung zuì ässì g.

2.4 Bei gortenseitiger Erweiterung gÍebelstön{iger
Höuser ist eine Troufhöhe des Anbques von moximo I

sz

I

(Geõndert durch Beitrittsbeschlu0 des Gemei
tes yom 18. Moi 1988 zur Beseitigung der Re ch
denken des Londrotsomtes Korlsruhe ous dem Schreí-
ben'vom 03.05.1988).
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Doppe'lhäusern uñd Mehrfamil jen-2.5 . Dachabschl eppungen s'ind nur be'i

?.6

2.7

I

¡t

häusern mit einer Gesamtbreite von mehr als lZ,00m auf der

Gartenseite zul ässì9. 5'!e dürfen 'insgesamt n'icht breiter se'in

als die Hälfte der Trauflänge.

Der Dachüberstand wird wìe folgt festgesetzt:

a) Ortgang

Die Dächer sìnd am 0rtgang m'it einem Dachüberstand von

min'imal 30 cm und maximal 80cm auszufiihren.

b) Traufe 
,,

Die Dächer sind an der Traufe mit einem Dachüberstand von

minimal 40cm und maximal l00cm auszuführen (an der Traufe
gemessen von Außenfläche l^land bis vorderkante Regenr'ìnne).

Die Dochflachen sind mit schuppenortigem Doch-
deckungsmoteriol zv versehen

Die- Dochf löchen sind in de¡- Forbe notbroun bis
du,lke*b¡.oun oi,,:-uführen.. Ausnohmen können zuJslos-
sen werden - Ausnohmsweise zulössì.g ist cjie Verwen-
dung von rotem bis hellbrounem Dochdeckungs-
moteriol.
Bei Doppelhö'user.n konn die Ausnqhme nur zugelossen
werden, wenn sichergestel It ist ( affentlich-recht-
liche Boulost), dqß beide HoushöIften mit identi-
schem Dqchdeckungsmoteriol versehen werden.

Die Docheindeckung von Anbouten mi t geneigten
Döchern muß in Moteriol und Forbe mit der des Dq-
ches des Houpthouses übereinstimmen.

(Geõndert durch Beitrittsbeschluô des Gemeinders-
tes vom lB. Moi 1988 zur Beseitigung der Recht
denken des Londrotsomtes Kc'rlsruhe crus dem 5ch
ben vom 03.05. I 988 ) -
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3 Erwei terung f rei stehender, trauf ständi ger },lohngebäude

Dí e nachf ol genden Festsetzunge¡ ge'rten f ür di e im Lagep'l an

gekennzeichneten bestehenden und neuzubauenden Gebäude.
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. Fre'istehende l.lohngebäude können bis zu einer Haustiefe von
iì '12,50m ein ejnfaches satteldach haben. Hìrd eine Haustiefe

von I 2,50 m überschritten, gelten die nachfolgenden Festsetz-
ungen (1I.3.3. -3.6.).
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3.2 seitliche Erweiterung"'ist.bis 2ü eJrrlr úa'i,rurtite von ì2,00 m

zulässig, wenn dabei die seiil'ichen Abstandsfiächen nach LBO

eingehalten werden. Bel seiilìcher Erweiterung muß d.ie vor-
handene straßenseitige Gebäudeflucht aufgenommen werden und
das vorhandene Dach mit gleicher Dachneigung und straßensej-
tig mit gieicher Trauf- und Firsthöhe ver]ängert werden.

AI{SICI|T STRÄSSI}{SIITE SEITE}IÅIISICHT

sTRÀ$T oÀRiilt

_onuttorücrs-
ORE}IZE

smÀssE
OÀRIEif

--_ r _ __ _ _ _ ___ _onu¡osrücrs-
0Rfltzt

DACtlÅUFSICllT

3. 3. Gartenseit'ige Erweiterung zwe.igeschoss.iger Gebäude: ..

Es ist ein größenbeschränkter eingeschossiger Anbau und eine
zweigeschossige trweiterung mögìich. In beioen rállen muß der
Anbau mindestens 50cm gegenüber dem Hauptbau eingerückt wer-
den.

3.3.1. Eine eingeschossige Erweìterung darf eine Brejte von zwei
' Dritteln der vorhandenen Hausbreite des Hauptbaug und e.ine

Tiefe von 3m nicht überschreiten. Es ist nur eiï Anbau zu_
ì ässig.

Das Dach kann als Flachdach, dasrrentweder begrünt oder a.ls
Terrasse ausgebaut werden muß, ci'der als pultdach, dessen
FÍrst an der Hauswand liegen muß, ausgeführt werden. Oas purt-

,!

dách muß die gìe'iche Neigung und d'ie gìeiche Dache.indeckung
wie das Dach des Haupthauses haben
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AllBAU MIT FLACtlOACtl

SEITEIIA}lSICllT

"-,na . 1

1 t': t .:4 t .1

:":":l ;:"'.1""' 'u'. 
"'oBeim Anbau einçs l¡inteieg!Ët*'n. roüi äiaiåeiÉ'gqjtun dil ele'i-

chen Größenfestsetzungen wie oben. Das Dach kann als Pult-

oder Satte'ldach, dessen First rechtwinklig zum F'irst des Haupt-

hauses verläuft, ausgefLihrt werden. Die Dachneigung darf die

M'indestangabe des Schablonenêintrags des jewei'ligen Baugebiets

unterschreiten, die Höchstangabe aber nicht überschreiten.

sTnÀssE

STRASS

STRÄS5T

MAX.3m#
OARÏEII

ÛARIEII

C,ÂlTt}l

DACllAUFSICtlT

AllBAtJ MIT PlJLTOACll

SEITT}lÅ}lSICHT

OAC}lAtlTSIC}lT

MAX.3m=#

A}{SICllT OARTE}{STITE

MÄX.12m

A}IsICllT OARTEI|SEITT

2m 2m

MÀX. 12m
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:
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WIilTEROARTEI{ MIÏ TLASOAC||

SEITE¡IA}ISIC}lT A}ISICHT OARTEIISEITE

1.1Âd3m

--#--d.-

SIRÁSST

3.3.2.

stRÀSSE

MAX.12m

ûÄRIilt

OADtlAtJFSICtlT

Zweigeschossìge Erweiterung ist nur mit satteldach zurässig,
dessen First rechtwinkìig zur straße veriäuft. Das sattel_
dach soli an das bestehende, paraìlei zur straße verlaufende
Dach angeschlossen werden" Dabei muß die Traufhöhe der garten_
seitigen Dachfläche übernommen werden, die Fìrsthöhe darf
nicht überschritten werden.

Die beiden Dachfr ächen des satte'rdaches müssen die g.reiche
Nei gung haben. D'i e Nei gung muß g] ei ch oder geri nger sei n al s
die des vorhandenen Daches

SEITEI{AI{SICHT AI{SICtlT GARTEilSEITE

r, MAI.l6rn

-

à0.50m
-++

È050m

++

t!

OACtlAIJF$C}lT
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werden ei ngeschossi ge Gebäude mi t satter dach gartense.it.ig er-
weitert, muß der Anbau ein satteldach haben. Das Dach muß aus-
geführt werden wie unter ii.3.3.2. beschrieben, desg'leichen

der Baukörper.

SEITE}lAllSICtlT Ä}ISIClJÏ OÀRTEilSEITE

sïR¡SS

3"4

5tRÂSSt

3.5

v MÄf,'lôm u
È050m

+t-
à0.Sm

+F4

straßenseitige Erweiterung ist mögìich, wenn ein Gebäude hjn-
ter der im Bebauungsp'lan eingetragenen Baulin.ie steht. Es muß

auf die Baulinie gebaut werden

Ein Anbau lst nur mit Satteldach zulässig, das an das vorhan-
dene Dach anschließt wie unter II.3.3.2. beschrieben. Dabei

muß die vorhandene straßenseitige Traufhöhe tibernommen werden.
Der Anbau muß beidseìts der vorhandenen seitlichen Hauskanten
mindestens 50 cm und maximal l50c¡n'zurückspringen. Der Rück-
sprung muß auf beÍden seiten g'leich sejn, der First muß mìt-
tig liegen.
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STITE}IA}lSICHT

L uax. um

', AN$CtfT snASsttt$EtTE

STR,ASE

È0.50m

-l+
É 150m

È050m

-l+'|

I
É1.50m

STRASSE GÅffTEll

OAC}lATJFSIC}lT

3.6 Erweiterung von Doppelhäusern mit einer gesamt'en Hausbre.ite
von maximal ì2,00m

Erweiterungsmöglichkeiten wie unter II.3.3. m.it folgendem
Zusatz:

i.Jird zunächst nur eine Doppelhaushälfte erweitert, muß auf
die m'ittige Grundstücksgrenze gebaut werden.

3.6.1. Bei eìngeschossigem Anbau an die zweite Doppelhaushälfte muß
dje Bautiefe und Dachform (beim pultdach auch Trauf- und
Fjrsthöhe) des Anbaus der ersten Doppeìhaushäjfte übernommen
werden.

Hird an die erste Ðoppeìhaushärfte ein rdÍntergarten *ia eiur-
dach angebaut, muß auch der Anbau an die zweite Doppelhaus-
härfte ein }Jintergarten mit Grasdach sein. Oachforrn und
-neigung sowie Trauf- und Firsthöhe müssen i.ibernoinnen werden.

l'
tl
I - 13 -
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3.6.2. Bei zweigeschossiger riwiitefung,ñùe"¿är É¡rli,,{.jber der mit-

tigen Grundstlicksgrenze liegen, so daß zunächst nur ejn pult-
" dach entsteht. Bei zweigeschossiger Erweiterung der zweiten

, Doppeihaushälfte muß die vorhandene Dachneigung aufgenorunen

werden, so daß ein satteldach mit zwei Dachfìächen gìeicher
Neigung entsteht. Die Gestaltung der Gartenfassade muß ein-
heitlich erfoìgen.

EMIVEITTRtJl|û OER ERSTT}I OOPPELtlAlJSHÂ.L"FT

SEITTllÀ}lS¡CllT AIISIT}IT TART
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CÂRTEII
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OACtlAlJFSIC}lÏ

TRWEIIERtjl.lO OIR ZWEITE}I OOPPTL}|ALJS}lÄLFTE

SIITIIA}ISICHÏ AilSIC}lT OARTEI{SEITT

Elt
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4 Erwei terung f rei stehender, þi ebe'r st ändi ger r.lohngeb äude

Die nachfoìgenden Festsetzungen gerten fiir die im Lagepìan
gekennzeichneten bestehenden und neuzubauenden Gebäude'.
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seitliche Erweiterung ist bis zu einer Hausbreite von 12,00m
zuìässig, wenn dabei die seiil'ichen Abstandsflächen nach LBO

eingehalten werden. D'ie Erweiterung ist nur zulässig, wenn

dabeì ein symm-etrìsches Satteldach erhalten bleibt (d.h. beid-
it
I
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seitige trweiterung in'þìeïcher tréTte) odêr èln vorhandenes

asymmetrisches Satteldach zu einem symmetrischen erwe'itert

wi rd.
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4.2 Gartenseitige Erweiterung'ist bís zur Baugrenze (d.h. bìs zu

einer maximalen Gesamthaustiefe von 16,00m) lulässig. Dje

vorhandene Hausbreite .darf dabe'i nicht überschritten werden.

Für 'zweigeschossige Häuser ist eine eingeschossige und eine

zweigeschossige Erweiterung zu'l äss'ig.

4.2.1. Eingeschossìge Erwe'iterung ist nur mit Flachdach zuläss'ig,
das entweder begrünt oder als Temasse ausgebildet werden muß.
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4.?.2. Zweigeschossìge Erweìt."unþ'irt'ñu"'nrEï-gtïteî¿atii"*"uiässig,
dabei muß dìe vorhandene F'irsthöhe sowie dìe vorhandene Dach-

neìgung ljbernommen werden. Das Satteldach des Anbaus muß sym-,

metrisch sein. Unter dem symmet¡ischen Satteldach kann der

Baukörper asymmetrisch eingesteìlt werden' wenn unterhalb der

verbleibenden Dachfläche(n) im l.Obergelchoß e'in Balkon (Bal-

kone) oder eine Loggìa (Loggien) ausgeführt werden'
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Ì,lerden eingeschossige Gebäude mjt satte'ldach gartenseit'ig er-
weitert, muß der Anbau ein Satteldach haben, das ausgeführt
werden muß wie unter II.4.2.2. beschrÍeben, desgìeìchen der

Baukörper.
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5 Erweiterung traufständiger Doppel- und Mehrfamìlienhäuser

mit einer Gesamtbreite von über 12,00m

Die nachfoìgenden Festsetzungen þeìten für die im Lageplan

gekennze'ichneten bestehenden und neuzubauenden Gebäude.
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Sei t'l i che Erwe'iterung i st zuì ässi g, wenn dabe j d'ie Abstands-

flächen nach LBO e'ingehalten werden. Bei Doppeìhäusern darf

eine max'imale Bre'ite von 12,00 m pro Doppelhaushälfte nicht

überschritten werden.
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5.2

Be'i seitl icher Er¡¡eìteÈfung'tutuß dfe ïtraßeñÊeit,Ige Gebäude-

flucht aufgenommen werden und das vorhandene Dach in gìe'icher

Dachneigurg, straßenseitig mit gleicher Trauf- und Firsthöhe

verl ängert werden. (siehe II.3.2. ).

Gartenseltige 'Erweiterung Íst bis zur Baugrenze (d.h. bis zu

einer maximalen Gesamthaustiefe von 14,00m) zulässig

Der Anbau muß seitlich mindestens 50 cm gegenüber den seit-
lichen Kanten des Haupthauses zurückspringen. Bei Doppelhäu-

sern darf auf die Grundstücksgrenze, die zwischen den be'iden

Doppelhaushä'lften verl äuft, gebaut werden.

Es ist ti

a) eine Erweiterung mìt Dachabschleppung (es g'ilt II.2.5.),

b) ein ngeschossiger Anbau (es g'i1t II.3.3.1. bei Mehrfam'i-

Iienhäusern und Ii.3.6.I. bei Doppeìhäusern) mögfich.
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6 Erweiterung der Reìtrentíuuld¡'"ãn å.er,: ¡'rans-rñtmiaHraße und
der Rosenstraße

Es ist nur eine gartense'itige, eingeschossige Erweiterung zu-
lässig. Für den Anbau íst ejne Kombination von Flachdach und
steildach vorgeschrieben: Der als Terrasse auszubildende
Flachdachteil ist vom Obergeschoß aus zugäng1ich. Dje garten-
seitige Brtistung der Terrasse wird durch ejn steildachteil
gebildet. Es muß jn etwa in der verìängerung des Hauptdaches
liegen und die gleiche Neigung haben wie dieses (45"). Der
seìtliche sichtschutz zum Nachbarn kann durch eine Hoiz- oder
Mauerwerkswand gebi.Ìdet werden, deren oberer Abschluß ìn etwa
von der Traufe des Hauptdaches bi s zur Brüstung der Terrasse
verl äuft.
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trweiterung der Gebäude auf foìgenden F]urstücken:
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Fl urstiick 470/1

Eine eingeschoss'ige Erweiterung ist nicht zulässig.
Zweigeschossige Erweiterung innerhâlb des Baufe'ldes wie
unter II.4.2.2. beschrieben Jst zulässig.
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Flurstücke 471, 466, 457, 456/2, 4S4

Ein- oder zweÌgeschossige gartenseitige Erweiterung bis zur
Baugrenze ist zuìässig.

Flurstück 436

Eine eingeschossige Erweiterung ist nicht zu'lässìg. Zweige-
schossige Erweiterung innerhalb des Baufeldes wie unter
rr.4.2.2. beschrìeben ist zulässig mit folgendem Zusatz:
Auf der nordwestlichgn Gieberseite muß das Oach in gleicher
l,'leise abgewa'lmt werden wie auf der südösilichen Giebelseite
des bestehenden Hauses an der Friedenstraße.

Flurstück 401/1 '

Gartenseitige, ein- oder zweìgeschossìge Erweiterung wie
unter Ii.3.3".l. und II.3.3.2. beschrieben ist zulässig.
Einschränkung der Breite des Anbaus durch Baugrenzen.

Flurstück 399

Eine eingeschoss'ige Erwe'iterung ist nicht zulässig.
Seitlicher zweÌgeschossiger Anbau m'it Satteldach, wie unter
II.3.3-2. beschrieben, ist zu1ässig.

Einschränkung der Breite des Anbaus durch Baulin.ie und Bau-
grenze

Fl ursti.ick 2Bl 6

Für das ausgewiesene quadratische Baufeìd ist ein zweìge-
schossjges Gebäude mit Zeltdach vorgeschrjeben. Das neue Ge-
bäude kann mit dem.a'lten verbunden werden. Der verbindungs-
bau darf ein- oder zweigesc.hossig ausgefí.ihrt werdén, die'Dach-
form i st frei gesteì I t.

Fl urstuck 2B2l ll
Erweiterung innerhalb des ausgewiesenen Baufeìdes ist zuläs-
sig: nur der !.lestseite muß auf die Bauliníe gebaut werden, da-
bei muß das vorhandene asynrnetrìsche Satte'ldach zu ejnem sym-
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rnetrischen erweitert werden.

Bei Anbau an die NordseÍte muß auf dÍe'Baulinie gebaut und das
Dach mit vorhandener Firsthöhe und Dachneigung verìängert wer-
den. Der First muß 'im gìeichen l^linkel abgedreht werden w.ie

der. Baukörper (vorgeschrieben durch dje Baulinie).
Eingeschoss'ige Erweiterung mit F'lachdach ist n'icht zulässíg.

Fl urstiick 29,l 9

Ei ne ej ngeschossi ge trwei terung j st ni cht zul äss.i g.
Zul ässi g 'i st ei ne zwe'igeschossi ge Erwei terung i nnerhal b des

Baufel des wi e unter' 'I I.3.3.2. beschri eben.

Flurstücke ?907 und 29A7/1

Es kann nach den vorschrìften für Erweiterung von traufstän-
dìgen Doppelhäusern mit einer Gesamtbreite über lz,00m erwei-
tert werden (si ehe I I .5.'l . und I I .5 .2. ) .
Darüber hinaus sind folgende Mög'lichke'iten fijr zweigeschossige
gartensei t'ige Erweì terung zuì äss'ig:'. '*"- . 

**

a) EÈweiterung w'ie unter Ii.3.6. beschrieben mit folgendem
Zusatz: Der Anbau darf eine Gesamtbreite von.l2,t0m nicht
ijberschreiten (6,00 m pro Doppelhaushälfte).

b) Erweiterung wie unter II:3.6.1. beschr.ieben

:r. I i .3. 3. 2.
beschrieben mit folgendem Zusatz: Es muß auf .ie m.ittlere
Grundstiicksgrenze gebaut werden, so daß ein Doppelgiebeì
entsteht, t,tenn beide DoppeìfrausÉaìtten erwejtert werden.
Baukörper und Dach der Anbauten müssen gleich ausgeführt
werden. Die' Fassadengestaltung muß einheiilich erfoìgen.t-
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Nebenanl agen, Garagen und Stel I pl atzüberdachungen

In Dorfgebiet und Mischgebiet dürfen Nebenanlagen,

Garagen und Stejlpìat¡überdachungen pro Grundstück
insgesamt eine Grundfläche von lgZ mz nicht ijber-
schreì ten .

In al'lgemeinem und re'inem Hohngebiet dürfen Nebenan_

lagen, Garagen und Stellplatzüberdachungen pro Grund_

stück eine Grundfläche von 60 m2 nicht überschreiten.

8.2 Nebenanl agen', Garagen und stel I p'ratzüberclachungen müssen

e'ingeschoss'ig .erstel I t werden .

0ie Tráufhöhe darf höchsténs 3,50 m betragen.
bie Traufhöhe wird gemessen von der im Mittel gemessenen

nati.jrl i chen Gel ändeoberfl äche (an al I en Gebäudeecken ver-
mi ttel t berechnete Gel ändehöhe ) bi s zum schni ttpunkt
der Außenkante der Hausaußenwand mit der Oberkante Dach-

haut.

B. 3. Dachform

8.3.1. Nebenanlagen,Garagen und Stelìp'ratzüberdachungen müssen

ei n Sattel dach m j t Fi rst .in Längsr.ichtung haben .

Ausnahmen können zuge'lassen werden

Ausnahmsweìse zugelassen sind:. pult- oder Flachdächer
bei Nebenanl agen, Garagen und stel I pì atzüberdachungen

m'it ei ner Grundf I äche von weni ger a'l s Z0 m? .

8.3.2.

8. 3. 3.

Für Nebenanlagen, Garagen und stelìp1atzüberdachungen
mit gene'igten Dächern 'ist d'ie Dachneìgung wie foìgt
f estge'legt :

mìnimal zulässìge Dachneigung: 30o
...

maximal zuläss'ige Dachneigung entsprechend dþn Ejn_
tragungen der maximal zulässigen Dachneigung jn den
Nutzungsschabl onen der jewei lj/gen Baugebì ete.

i

Für die Deckung der geneigten Dächer darf nur eine
Schuppendeckung verwendet werden. Nicht zuläss.ig ist
di e Deckung m'it bJel l pl atten .

i'

I
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Garagen i nnerhal b von oe'uau¿Jn ¿i¡rien"nur i;" trä;eschoß I i e-
gen. im freistehenden Wohngebäude ist maximal eine Doppeìga-
rage mi t ei ner Garagenei nfahrt zul ässi g, deren Brei te 5,50 m

n'i cht überschrei ten darf . Im Doppel haus .i st pro Doppeì haus-
hälfte eine Einzeìgarage mit einer Garageneinfahrt zuì ässig,
deren Bre'Íte 3,00 m ni cht ljberschrei ten darf

9. Garagenzufahrten

Pro Grundstück ist nur e'ine Garagenzufahrt zulässig. Sje darf
im Berei ch des Vorgartens ei ne Bre'ite von 5, 50 m n'i cht über-
schrei ten.

10. Private Grünfl ächen

Vorgärten (5 Zg(l) Nr.5 LBO)10.1.

A'l s Vorgarten wi rd bezei chnet: di e Fl äche zwi schen trschl .ies-

sungsanì agenh'interkante und Baul i ni e bzw. straßense'itì ger

Baugrenze bzw. straßense'itiger Abgrenzung der Fläche für
Nebenanl agen.

D'ie Vorgärten sind ais Ziergärten mjt Rasen einzusäen oder

mit entsprechenden Gehölzen und Stauden zu bepflanzen und zu

pflegen. Sie sind von jeder Bebauung fre'izuhalten.

I0.2. Dìe privaten Gärten sind abgesehen von den Flächen für Neben-

anlagen (siehe I.5,2.) von jeder Bebauung freìzuhalten.
Sie mljssen als Grünf1ächen oder gärtnerisch angeìegt und

unterhal ten wenden.

11. Außere Gestaltung baulicher Anlagen

Die Gebåiude müssen verputzt oder pls geschllimmtes sichtmauer,
werk ausgefi.ihrt werden . ii

Wenn aus Energìespargründen nachträgliche Wandverkleidungen

zur'!lärmedämmung ausgef,ührt werden, s'ind nur verputzte oder
gesch'l iÍmmte vorrnauerschalen, Thermoputz oder ähnliche Ausfüh-
rungen zuì äss'ig.
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Die Fassaden sind 'in hellen Farbtönen auszuführen.
Für die sockel sind Ausnahmen zu]ässig: sie können durch

einen dunklen Anstrich, verkìeidung mit Naturstein, sicht-
beton oder ähnliche Ausführungen.abgesetzt werden,

12. E'i nfri edungen

Als Einfrìedungen der Grundstücke an öffentr'ichen straßen
und Plützen sìnd Scjcke'l bìs 3Q cm Hijhe rrriL abschlleßendem

Holzlattenzaun oder schm'iedeeisernem Gitter sowie Hecken

bis maximal ì,00m Höhe über.dem Gehweg zuìässig

l,'laldbronn, den 21. September 1987

Glaser, Bürgermeister
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